
 

 
 

Gewerbeanzeige 
Festsetzung von Verwaltungsgebühren 

 
Aufgrund der Verwaltungskostenordnung Ziffer 2131 für den Geschäftsbereich des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in der zurzeit geltenden Fassung 
ist die Stadt Hattersheim am Main verpflichtet, für die Entgegennahme einer Gewerbemeldung 
eine Verwaltungsgebühr von 28,00 € festzusetzen.  
 
Für die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung durch das Gewerbeamt fallen zusätzliche 
Kosten in Höhe von 8,00 € an. 
 
Mit Einreichung Ihrer Unterlagen per Post bitten wie Sie, uns bereits eine Kopie Ihrer  
(Online-) Überweisung oder des Kontoauszuges zur Bestätigung der entsprechenden Zahlung 
beizufügen. Die Einzahlung ist auf das Konto der Stadtkasse Hattersheim am Main 
vorzunehmen.  
 
Taunus-Sparkasse Hattersheim  
IBAN: DE80 5125 0000 0003 0251 95 
BIC: HELADEF1TSK 
Verwendungszweck: “022100.51000200“  
 
Bei persönlicher Vorsprache im Gewerbeamt, können Sie die entsprechenden Gebühren 
direkt vor Ort bar oder per Kartenzahlung begleichen. 
 
Falls Sie Ihre Gewerbeanzeige über unser Online-Service-Portal auf der Seite 
https://digital.hattersheim.de/gewerbeanzeige vornehmen, so nutzen Sie hier die Online-
Bezahlmethode am Ende des Vorgangs.  
 
 
Ansprechpartnerinnen: 
 
Frau Bettina Fritz 
Tel.: 06190 970 293  
Fax: 06190 970 270 
E-Mail: gewerbeamt@hattersheim.de 
 
Frau Daniela Fritz 
Tel.: 06190 970 274  
Fax: 06190 970 270 
E-Mail: gewerbeamt@hattersheim.de 
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